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Auf Grund des § 132 des Bundesbaugesetzes —-BBauG- in Verbindung mit Art. 23 der
Gemeindeordnung fur den Freistaat Bayern —GO- erlasst der Markt Aindling, Landkreis
Aichach-Friedberg folgende

ErschlieBungsbeitragssatzung

22. November 1983
in der Fassung der 1. Anderungssatzung vom 06.12.1999

§1
Erhebung des ErschlieBungsbeitrages

Zur Deckung ihres anderweitig nicht gedeckten Aufwandes fur ErschlieRungsanlagen erhebt
der Markt Aindling ErschlieBungsbeitrage nach den Vorschriften des Bundesbaugesetzes
(§§127 ff) sowie nach Maligabe dieser Satzung.

§ 2

Art und Umfang der ErschlieBungsanlagen

(1) Beitragsfahig ist der ErschlieRungsaufwand
l. fur die zum Anbau bestimmten 6ffentlichen Stralten, Wege und Platze in
bis zu einer Strallenbreite(Fahrbahnen,
Radwege und Gehwege) von
1. Wochenendhausgebieten
mit einer Geschossflachenzahl bis 0,2 7,0m

2. Kleinsiedlungsgebieten
mit einer Geschossflachenzahl bis 0,3 10,0 m
bei einseitiger Bebaubarkeit 8,5m

3. Kleinsiedlungsgebieten, soweit sie nicht unter
Nr. 2 fallen, Dorfgebieten, reinen Wohngebieten,
allgemeinen Wohngebieten, Mischgebieten

a) mit einer Geschossflachenzahl bis 0,7 14,0 m
bei einseitiger Bebaubarkeit 10,5 m
b) mit einer Geschossflachenzahl tber 0,7 — 1,0 18,0 m
bei einseitiger Bebaubarkeit 12,5 m
¢) mit einer Geschossflachenzahl Gber 1,0 — 1,6 20,0 m
d) mit einer Geschossflachenzahl tber 1,6 23,0 m

4. Kerngebieten, Gewerbegebieten und Sondergebieten
a) mit einer Geschossflachenzahl bis 1,0 20,0 m

b) mit einer Geschossflachenzahl tiber 1,0 — 1,6 23,0 m



c) mit einer Geschossflachenzahl Gber 1,6 — 2,0 25,0 m
d) mit einer Geschossflachenzahl tber 2,0 27,0 m

5. Industriegebieten

a) mit einer Baumassenzahl bis 3,0 23,0 m
b) mit einer Baumassenzahl tber 3,0 — 6,0 250 m
¢) mit einer Baumassenzahl Uber 6,0 27,0 m

Il.  Fir die nicht zum Anbau bestimmten Sammelstralen
(§ 127 Abs. 2 Nr. 2 BBauG) 27,0 m

1. fur Parkflachen

a) die Bestandteil der Verkehrsanlagen im Sinne von
Nr. 1 und Il. sind, bis zu 50m
Soweit keine Standspuren vorgesehen sind,
b) soweit sie nicht Bestandteil der in Nr. | und Il
genannten Verkehrsanlagen sind, aber nach stadte-
baulichen Grundsatzen innerhalb der Baugebiete zu
deren ErschlieBung notwendig sind, bis zu 15 v. H. der
durch sie erschlossenen Grundstticke

IV. fur Gartenanlagen

a) die Bestandteile der Verkehrsanlagen im Sinne von
Nr. | und Il sind, bis zu einer weiteren Breite von 40m

b) soweit sie nicht Bestandteil der in Nr. | und Il
genannten Verkehrsanlagen sind, aber nach
stadtebaulichen Grundsatzen innerhalb der Bau-
gebiete zu deren Erschlielung notwendig sind,
bis zu 15 v. H. der durch sie erschlossenen
Grundstuicke.

V. fir Kinderspielplatze innerhalb der Baugebiete bis zu 10 v. H. der durch sie
erschlossenen Grundstlcke.

VI. fir Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen schadliche Umwelteinwirkungen
im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes. Art, Umfang und
Herstellungsmerkmale dieser Anlagen werden durch erganzende Satzung im
Einzelfall geregelt.

Zu dem ErschlieBungsaufwand nach Abs. 1 Nr. | bis VI gehdren insbesondere die
Kosten fur

a) den Erwerb der Grundflachen,

b) die Freilegung der Grundflachen,

c) die erstmalige Herstellung des Stralienkdrpers einschlieRlich des Unterbaues, der
Befestigung der Oberflache sowie notwendige Erhéhungen oder Vertiefungen,

d) die Herstellung von Rinnen sowie der Randsteine,



der Radwege,

die Burgersteige,

die Beleuchtungseinrichtungen,

die Entwasserungseinrichtungen der ErschlieBungsanlagen,

den Anschluss an andere Erschlielungsanlagen,

die Ubernahme von Anlagen als gemeindliche ErschlieRungsanlagen,
die Herstellung von Bdschungen, Schutz- und Stitzmauern.

Der ErschlieBungsaufwand umfasst auch den Wert der von der Gemeinde aus ihrem
Vermadgen bereitgestellten Flachen im Zeitpunkt der Bereitstellung.

Der ErschlieBungsaufwand im Rahmen des Abs. 1 umfasst auch die Kosten, die fiir
die Teile der Fahrbahn einer Ortsdurchfahrt einer Bundes-, Staats- oder Kreisstralie
entstehen, die Uber die Breiten der anschliellenden freien Strecken hinausgehen.

Soweit Erschliefungsanlagen im Sinne des Abs. 1 als Sackgassen enden, ist fur die
Fahrbahn des erforderlichen Wendehammers eine Gesamtbreite bis zur doppelten
zuldssigen Fahrbahnbreite beitragsfahig.

§3
Art der Ermittlung des beitragsfahigen ErschlieBungsaufwandes

Der beitragsfahige ErschlieBungsaufwand (§ 2) wird nach den tatsachlichen Kosten
ermittelt.

Der beitragsfahige ErschlieRungsaufwand wird fur die einzelne ErschlieRungsanlage
ermittelt. Die Gemeinde kann abweichend von Satz 1 den beitragsfahigen
ErschlieBungsaufwand entweder fir bestimmte Abschnitte einer ErschlieBungsanlage
oder fir mehrere Anlagen, die fur die ErschlieRung der Grundstuicke eine Einheit
bilden, ermitteln.

Die Aufwendungen fir Sammelstrafien (§ 2 Abs. 1 Nr. Il), fiir Parkflachen (§ 2 Abs. 1
Nr. Il b), fur Grananlagen ( § 2 Abs. 1 Nr. IV b), fur Kinderspielplatze (§ 2 Abs. 1 Nr. V)
und fir Immissionsschutzanlagen (§ 2 Abs. 1 Nr. VI) werden den zum Anbau
bestimmten StraRen, Wegen und Platzen, zu deren sie von der Erschliellung her
gehdren, zugerechnet. Das Verfahren nach Satz 1 findet keine Anwendung, wenn das
Abrechnungsgebiet (§ 4 Abs. 2) der Parkflachen, Griinanlagen, Kinderspielplatze oder
Immissionsschutzanlagen von dem Abrechnungsgebiet der Stralken, Wege und Platze
abweicht; in diesem Fall werden die Parkflachen, Kinderspielplatze und
Immissionsschutzanlagen selbstandig als ErschlieRungsanlagen abgerechnet.

§4

Gemeindeanteil und Abrechnungsgebiet
Die Gemeinde tragt 10 v. H. des beitragsfahigen Erschliefungsaufwandes.

Die von einer ErschlieRungsanlage erschlossenen Grundstiicke bilden das
Abrechnungsgebiet . Wird ein Abschnitt einer ErschlieBungsanlage oder eine
ErschlieBungseinheit gebildet, sind die von dem Abschnitt der ErschlieRungsanlage
bzw. der ErschlieBungseinheit erschlossenen Grundstiicke das Abrechnungsgebiet.



§5
Verteilung des beitragsfiahigen ErschlieBungsaufwandes

Bei zulassiger gleicher Nutzung der Grundstucke wird der nach § 3 ermittelte
ErschlielBungsaufwand nach Abzug des Anteils der Gemeinde (§ 4 Abs. 1) auf die
Grundstiicke des Abrechnungsgebiets (§ 4 Abs. 2) nach den Grundstlicksflachen
verteilt.

Ist in einem Abrechnungsgebiet (§ 4 Abs. 2) eine unterschiedliche bauliche oder
sonstige Nutzung zuldssig, wird der nach § 3 ermittelte Erschlielungsaufwand nach
Abzug des Anteils der Gemeinde (§ 4 Abs. 1) auf die Grundstiicke des
Abrechnungsgebiets (§ 4 Abs. 2) vervielfacht mit einem Nutzungsfaktor verteilt, der im
einzelnen betragt:

1. bei eingeschossiger Bebaubarkeit und gewerblich oder sonstig nutzbaren
Grundstlcken, auf denen keine oder nur eine untergeordnete Bebauung zulassig ist
1,0
2. bei mehrgeschossiger Bebaubarkeit zuziglich je weiteres Vollgeschoss
0,30

Als Grundstucksflache gilt:

1. bei Grundstlicken im Bereiche eines Bebauungsplanes die Flache, die der
Ermittlung der zuldssigen Nutzung zugrunde zu legen ist,

2. wenn eine Bebauungsplan nicht besteht oder die erforderlichen Festsetzungen
nicht enthalt, die tatsachliche Grundstlicksflache bis zu einer Tiefe von 30 m,
gemessen von der der ErschlieBungsanlage zugewandten Grenze des
beitragspflichtigen Grundstlicks. Reicht die bauliche oder gewerbliche Nutzung tber
diese Begrenzung hinaus, so ist die Grundstuckstiefe maligebend, die durch die
hintere Grenze der Nutzung bestimmt wird. Grundstlcksteile, die lediglich die
wegemalige Verbindung zur Erschlieungsanlage herstellen, bleiben bei der
Bestimmung der Grundstiickstiefe unbericksichtigt.

Grundstlicke, die ohne bauliche Nutzungsmaglichkeit oder die mit einer
untergeordneten baulichen Nutzungsmdglichkeit gewerblich oder sonstig genutzt
werden oder genutzt werden dirfen, werden mit 0,5 der Grundstlicksflache in die
Verteilung einbezogen.

Als zulassige Zahl der Geschosse gilt die im Bebauungsplan festgesetzte
hdchstzuldssige Zahl der Vollgeschosse. Weist der Bebauungsplan nur eine
Baumassenzahl aus, so gilt als Geschosszahl die Baumassenzahl geteilt durch 3,5.
Bruchzahlen werden auf die nachstfolgende volle Zahl aufgerundet.

Istim Einzelfall eine grofere Geschosszahl zugelassen oder vorhanden, so ist diese
zugrunde zu legen.

Grundstucke, auf denen nur Garagen oder Stellplatze zuldssig sind, gelten als
eingeschossig bebaubare Grundstlicke. Bei mehrgeschossigen Parkbauten bestimmt
sich der Nutzungsfaktor nach der Zahl ihrer Geschosse.

In unbeplanten Gebieten und Gebieten, flir die ein Bebauungsplan weder die Zahl der
Vollgeschosse noch die Baumassenzahl festsetzt, ist



1. bei bebauten Grundstiicken die Zahl der tatsachlich vorhandenen,

2. bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstiicken die Zahl der auf den Grundstticken

der ndheren Umgebung Uberwiegend vorhandenen

Vollgeschosse maligebend.

(9)

(10)

(11)

(12)

Ist eine Geschosszahl wegen der Besonderheiten des Bauwerks nicht feststellbar,
werden je angefangene 3,5 m Hbéhe des Bauwerks als ein Vollgeschoss gerechnet.

Werden in einem Abrechnungsgebiet (§ 4 Abs. 2) aulRer Giberwiegend gewerblich
gewerblich genutzten Grundstiicken oder Grundstucken, die nach den Festsetzungen
eines Bebauungsplanes in einem Kern-, Gewerbe- oder Industriegebiet liegen, auch
andere Grundstilicke erschlossen , so sind fir die Grundstlicke im Kern-, Gewerbe-
oder Industriegebieten sowie flir die Grundstlicke, die Uberwiegend gewerblich genutzt
werden, die in Abs. 2 genanten Nutzungsfaktoren um je 50 v.H. zu erhéhen.

Fir Grundstiicke, die von mehr als einer ErschlieRungsanlage im Sinne des § 127
Abs. 2 Nr. 1 erschlossen werden, ist die Grundstucksflache nach den Absatzen 3,6
und 7 bei Abrechung jeder ErschlieBungsanlage nur mit zwei Dritteln anzusetzen.

Dies qilt nicht,

1. wenn ein Erschlielungsbeitrag nur fir eine Erschlieungsanlage erhoben wird und
Beitrage fur weitere Anlagen zu deren erstmaligen Herstellung weder nach dem
geltenden Recht noch nach vergleichbaren friilheren Rechtsvorschriften erhoben
worden sind oder erhoben werden,

2. fUr Grundstlcke in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten, sowie flr Grundstlicke,
die Uberwiegend gewerblich genutzt werden.

Fir Grundstiicke, die zwischen zwei ErschlieRungsanlagen liegen, gilt Absatz 11
entsprechend, wenn der geringste Abstand zwischen den ErschlieBungsanlagen nicht
mehr als 50 m betragt.

§ 6

Kostenspaltung

Der ErschlieBungsbeitrag kann fur

CoNoOGORwWND =

den Grunderwerb,

die Freilegung,

die Fahrbahn,

die Radwege,

die Burgersteige,

die Sammelstrallen,

die Parkflachen,

die Griinanlagen,

die Beleuchtungseinrichtungen,

10 die Entwasserungseinrichtungen,
11. Kinderspielplatze



gesondert erhoben und in beliebiger Reihenfolge umgelegt werden, sobald die Malhahme,
deren Aufwand durch Teilbetrage gedeckt werden soll, abgeschlossen worden ist. Diesen
Zeitpunkt stellt die Gemeinde fest.

§7

Merkmale der endgiiltigen Herstellung der ErschlieBungsanlagen

(1) Die zum Anbau bestimmten Stra3en, Wege und Platze sowie Sammelstral3en und
Parkflachen sind endgliltig hergestellt, wenn sie die nachstehenden Merkmale
aufweisen:

1. eine Pflasterung, eine Asphalt-, Teer-, Beton- oder dhnliche Decke neuzeitlicher
Bauweise mit dem technisch notwendigen Unterbau,

2. Strallenentwasserung und Beleuchtung,

3. Anschluss an eine dem o6ffentlichen Verkehr gewidmete Stralle.

(2) Bdrgersteige und Radwege sind endgultig hergestellt, wenn sie eine Abgrenzung
gegen die Fahrbahn und gegeneinander sowie eine Befestigung mit Platten, Pflaster,
Asphaltbelag oder eine ahnliche Decke in neuzeitlicher Bauweise mit dem technisch
notwendigen Unterbau aufweisen.

(3) Grunanlagen sind endglltig hergestellt, wenn ihre Flachen gartnerisch gestaltet sind.

(4) Kinderspielplatze sind endgliltig hergestellt, wenn ihre Flachen ihrer
Zweckbestimmung entsprechend gestaltet und mit stationaren oder beweglichen
Spielgeraten ausgestattet sind.

(5) Zu den Merkmalen der endgliltigen Herstellung der in den Absatzen 1 mit 4 genannten
ErschlieBungsanlagen gehdren alle Malinahmen, die durchgefuhrt werden mussen,

damit die Gemeinde das Eigentum oder eine Dienstbarkeit an den fur die
ErschlielBungsanlage erforderlichen Grundstiicken erlangt.

§8

Vorausleistungen

Im Falle des § 133 Abs. 3 BBauG werden Vorausleistungen in Hohe des voraussichtlichen
Erschlielungsbeitrages erhoben.

§9

Inkrafttreten
Die Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
Gleichzeitig treten die ErschlieBungsbeitragssatzung vom 20. Juni 1994 auller Kraft.
Aindling, den 22.11.83 Aindling, den 06.12.1999

Markt Aindling Markt Aindling
-Dienstsiegel- -Dienstsiegel-



gez. Huber gez. Lentscher
1. Blrgermeister 1. Blrgermeister



	Erschließungsbeitragssatzung
	Erschließungsbeitragssatzung

